
1 

 

        
          

           
       

         
        

       
      

         
        
              

           
             
               

       
           

               
           
        
                 
         
          

        
           
         

             
         

       
        
                  

           
      

                
              



96 

      
         

       
      

         
       

         
       

       
           

         
       

 

               
         

       
         

         
           
       

            
        

           
           

            
       

           
         

          
          
       
         
        
        

         
        
           

                  
    

             
         
      
        
                  



1 

 

      
          

     
         

      
       

              
          

         
            

           
          

       
             

             
    

      
     

         
      

           
     

        
        

      

          
 



158 

           
         

        
     

            
          

         
         

      
      



       
           

        
          

        
           

       
          
      

        
            

        
       

         
            

              
             

       
        

      
       
        

        
     

        
          

 

       
      

                
  
  



159

          
         

      
        

         
       
             

       
       
             


          
         

         
       

      
       

           
  

         
         

          
       

        
         

         
     

      
     

       
        

          

          
       

         
        

       
        
       
         

      
      

         
         



160 

       
        
        

      
         

     
         

       
         
       

      
       

        
  

        
     

       
        

     
       

          
       
          
        
          

       
   

        
       

        
        

          
         

         
 

         
       

          
        

      
        

        
         

     
       



161

         
      

        
         

       
      

        
          

         
        

        
          

      
         

          
       

 

          
           
                

         
                   

        
      

        
       

         
       

         
         

           
      

  

        
          
         
       
        

       
       

          
     

 



Kapitel 5 
Methodik der  
Fahreignungsbegutachtung

1 Standard der Befunderhebung

Caroline Reimann, Hannelore Hoffmann-Born,  

Matthias Graw, Frank Mußhoff, Wolfgang Schubert

Bei der Beantwortung der behördlich veranlassten Fragestellung kommt es 

darauf an, dass auf einem dem wissenschaftlichen Standard entsprechenden 

Niveau die interdisziplinär im Rahmen des Begutachtungsprozesses erhobe-

nen Daten integrativ verarbeitet werden. Innerhalb der jeweiligen beteiligten 

Fachdisziplinen werden diese Daten z. T. mit verschiedenen Standards und 

Skalenniveaus sowie in unterschiedlicher Qualität erhoben. Darüber weisen 

sie möglicherweise unterschiedliche inhaltliche und zeitliche Aussagehorizonte 

auf. Ferner ist die höchstmögliche Validität des Datensatzes sicherzustellen. Die 

fachliche Bewertung der beigestellten Therapie- und Befundberichte bzw. die 

interdisziplinäre Interpretation der in der Fahreignungsbegutachtung selbst 

erhobenen Befunde (Datensätze) ermöglicht eine gesichertere Aussage zur Ver-

kehrsverhaltensprognose, als sie bei isolierter Betrachtung von Einzelbefunden 

der jeweiligen Fachgebiete überhaupt möglich wäre.

1.1 Verkehrsmedizinische Untersuchung

Mit der dritten Auflage der Beurteilungskriterien1 wurde erstmals verbindlich 

der Mindestuntersuchungsumfang für Fragestellungen im Zusammenhang 

mit Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit, für Verkehrsfragestellungen 

(inkl. Straftaten) und für Drogenfragestellungen definiert, der sowohl für 

ärztliche als auch für medizinisch-psychologische Gutachten gilt. Eine Erwei-

terung oder Reduzierung des an die behördliche Fragestellung gebundenen 

Untersuchungsumfangs ist in Abhängigkeit von der individuellen Vorge-

schichte und Befundlage nur dann möglich, wenn sie dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit entspricht und die Behörde zustimmt.

Die verkehrsmedizinische Untersuchung ist immer anlassbezogen, sie muss 

sich ebenso wie die übrigen Bestandteile der Fahreignungsbegutachtung an 

die behördliche Fragestellung halten. Anhand der behördlich veranlassten 

Fragestellung werden die eingesetzten Methoden, die dem wissenschaftlichen 

Standard genügen müssen, festgelegt. Somit werden nur solche medizini-

schen Faktoren aufgenommen, die für die Beantwortung der behördlichen 

Fragestellung auch relevant sind.

1 Schubert, W. et al. (2013): Beurteilungskriterien, Kapitel 8.3, S. 317 ff.



182 Handbuch des Fahreignungsrechts | Kapitel 5

Vor der medizinischen Untersuchung wird vom Arzt eine Aktenanalyse 

durchgeführt, mit dem Ziel der Hypothesengewinnung mit Blick auf medizi-

nisch relevante Sachverhalte, Vorbefunde oder Diagnosen.

Jede verkehrsmedizinische Untersuchung umfasst bei allen Anlässen 

immer ein ärztliches Gespräch zur Erhebung anamnestischer Daten im 

Hinblick auf den Gesundheitszustand, ggf. unterstützt durch Fragebögen 

zur Selbstauskunft. Bei alkohol- bzw. betäubungsmittelbezogener behörd-

licher Fragestellung erfolgt zusätzlich die Erhebung der Alkohol- bzw. 

Drogenanamnese. Darüber hinaus werden die allgemeinmedizinischen 

Parameter (Alter, Größe, Gewicht) sowie Fragen zur aktuellen Medika-

tion mit eingeschlossen.

Blutdruckmessung und Messung der Pulsfrequenz gehören bei allen behörd-

lichen Anlässen zur medizinischen Untersuchung.

Bei alkoholbezogenen Fragestellungen wird die Haut hinsichtlich alkohol-

induzierter Schäden (Spider naevi, Teleangiektasien etc.) inspiziert und ein 

Tastbefund der Leber erhoben zur Bestimmung von Größe und Konsistenz, 

um auf mögliche alkoholbedingte Veränderungen schließen zu können. Aller-

dings wird im Bereich der Fahreignungsuntersuchung auf invasive Methoden 

verzichtet und z. B. keine Leberbiopsie durchgeführt. Die Pupillenreaktion 

wird mit einer Lichtquelle untersucht. Durch eine Inspektion werden vege-

tative Ausfälle (z. B. Tremor, Schwitzen), die auch auf eine akute Entzugssym-

ptomatik hinweisen könnten, ausgeschlossen. Das Koordinationsvermögen 

wird mithilfe von Einbeinstand, Nase-Finger-Versuch, Finger-Finger-Versuch 

und Seiltänzergang geprüft.

Im medizinischen Teil der MPU erfolgt auch häufig eine Aussage zur Seh-

leistung, wenn die behördliche Fragestellung dies erfordert. Hierbei werden 

– soweit aktuelle Werte vorhanden sind – die Sehtestwerte (zentrale Tages-

sehschärfe) aus der Akte der Fahrerlaubnisbehörde übernommen, wenn sie 

nicht älter als zwei Jahre sind.2 Andernfalls kann die zentrale Tagessehschärfe 

auch während der ärztlichen Untersuchung mit einem geeigneten Mess gerät 

bestimmt werden. Bei entsprechenden Hinweisen aus der Vorgeschichte  

der Untersuchten, z. B. Rotlichtverstöße, kann auch die Prüfung des Farb-

sinnes mit den Pseudoisochromatischen Farbentafeln von ISHIHARA oder 

VELGHAGEN3 erfolgen.

In der „Richtlinie über die Anforderungen an Träger von Begutachtungsstel-

len für Fahreignung (§ 66 FeV) und deren Begutachtung durch die Bundes-

anstalt für Straßenwesen“4 ist unter II. Punkt 5.7.5 Folgendes zum Unter-

suchungsumfang der medizinischen Untersuchung im Rahmen einer MPU 

festgehalten:

2 § 12 FeV.

3 Z. B. Velhagen, K., Broschmann, D. (2003): Tafeln zur Prüfung des Farbsinns. Thieme: Stuttgart.

4 VkBl. 2014, S. 110–111.
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„Die medizinische Untersuchung umfasst

– Aktenanalyse,

– Erhebung der Krankenvorgeschichte,

– anlassbezogene Anamnese,

– körperliche Befunderhebung,

– ggf. Erhebung von Laborparametern.

Ablauf und Umfang der medizinischen Untersuchung orientieren sich an der 

individuellen Sachlage und am Untersuchungsanlass.

Anfangs- und Endzeit der medizinischen Untersuchung sind vom Arzt auf-

zuzeichnen.

Wenn für die Beantwortung der durch die Fahrerlaubnisbehörde vorgege-

benen Fragestellung erforderlich, können Zusatzuntersuchungen (z. B. Urin-

untersuchung, Haaranalyse) durchgeführt bzw. zusätzliche medizinische 

Befunde angefordert werden.“5

Diese Vorgaben sind auch in ärztlichen Gutachten nach § 11 FeV anzuwen-

den. Eine weitere Anforderung an die ärztlichen Gutachter besteht z. B. bei 

der behördlichen Frage, ob Alkoholabhängigkeit vorliegt, darin, im Gutach-

ten darzulegen, dass diagnostische Kriterien aus dem ICD-106 im Rahmen der 

ärztlichen Fahreignungsbegutachtung geprüft und dokumentiert wurden.7

1.1.1  Toxikologische Aspekte im Rahmen der Fahreignungsbegutachtung

Grundsätzlich eignet sich zu einer toxikologischen Untersuchung verschiede-

nes Probenmaterial, wie z. B. Haare, Urin oder Blut,8 das jeweils unterschied-

liche Nachweisbarkeitsdauern und somit unterschiedliche Indikationen für 

die Drogenanalytik haben kann.

Bei der Veranlassung einer behördlichen Betäubungsmittelfragestellung an 

die Gutachter wird im Rahmen einer Medizinisch-Psychologischen Unter-

suchung oder eines ärztlichen Gutachtens i. d. R. eine Urinprobe zum Nach-

weis einer aktuellen Drogenfreiheit am Untersuchungstag nach den Vor gaben 

der CTU-Kriterien der Beurteilungskriterien gewonnen und toxikologisch 

untersucht.

Die Gewinnung des Materials für die Analytik hat nach forensischen Krite rien9 

(u. a. Prüfung der Identität, dokumentierter Abgleich der Probenkennzeich-

nung, Urinabgabe unter Sichtkontrolle, Ausschluss einer (nachträg lichen) 

5  Hierbei ist der Beschl. des BVerwG 3 B 16.1 v. 5.2.2015 zu beachten: Die Untersuchungsanordnung 

muss auch erkennen lassen, was auf den Betroffenen zukommt.

6  WHO (2010): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10, Kapitel V (F). Klinisch-

diagnostische Leitlinien. 7., überarbeitete Auflage. Hrsg. H. Dilling, W. Mombour, M. H. Schmidt. 

Bern: Verlag Hans Huber.

7  Vgl. VG München, Beschl. v. 2.2.2010 – M 1 K 09.4533; vgl. VG München, Beschl. v. 15.1.2007 –  

M 6a S 06.4576.

8  Zu den Möglichkeiten und Grenzen der Probenmaterialien finden sich detaillierte Ausführungen in 

Schubert et al. (2013): Beurteilungskriterien, Kapitel 8.1.

9  Schubert et al. (2013): Beurteilungskriterien, Kap. 8.1 „Chemisch-Toxikologische Untersuchung“.


